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ZumGeleit

Die Eintragung in die Liste der allgemein beeideten und gerichtlich zer-
tifizierten Sachverständigen erfordert hohe fachliche und persönliche
Qualifikationen.Überdurchschnittliche Fachkenntnisse in den jeweiligen
Tätigkeitsgebieten, praktische Erfahrungen und die Fähigkeit, Gutachten
zu erstatten, sind ebenso notwendig wie eine hohe persönliche Integri-
tät. Der Hauptverband der Gerichtssachverständigen Österreichs hat es
sich seit Jahrzehnten zur Aufgabe gemacht, Bewerber um eine Eintragung
in die Gerichtsliste durch entsprechend ausgerichtete Veranstaltungen in
forensischer Hinsicht vorzubereiten. Diese Ausbildung gewährleistet das
geforderte hohe Niveau.

Wie aber ergeht es den neu in die Liste eingetragenen Sachverständi-
gen, gerade in einem relativ jungen Fachgebiet wie der Psychotherapie?
Wie finden sie den Einstieg in die Gutachterarbeit, welche Erfahrungen
machen sie dabei? Wie »fühlt es sich an«, Gerichtssachverständiger zu
sein und mit seinen Gutachten ganz wesentlich zum Ausgang von Ge-
richtsverfahren beizutragen?

Diese und viele weitere Fragen werden im vorliegenden Werk aus-
führlich behandelt. Zusätzlich bietet es umfangreiche und wertvolle
Informationen über die Ausbildung zum psychotherapeutischen Sach-
verständigen und lebendige Erfahrungsberichte des Autors aus seiner
ersten Zeit als Gutachter im Strafrecht und im Familienrecht. Beispiel-
gutachten sowie hilfreiche Fragen und Antworten für Neueinsteiger
runden das Spektrum ab. Außenstehende gewinnen wertvolle Einblicke
in den Zugang, die Sicht- und die Arbeitsweise psychotherapeutischer
Sachverständiger.
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Als Präsident des Hauptverbandes der Gerichtssachverständigen Öster-
reichs begrüße ich dieses für alle an der Arbeit der Gerichtssachverstän-
digen Interessierten wertvolle Werk. Möge es möglichst viele animieren,
ihr Fachwissen ebenfalls der Justiz zur Verfügung zu stellen und ihre dabei
gewonnenen Erfahrungen an andere weiterzugeben.

VisProf. DI. Dr. Matthias Rant
Präsident des Hauptverbandes der Gerichtssachverständigen Österreichs

ZumGeleit
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Vorwort

Der Autor legt hier ein ganz und gar ungewöhnliches Buch vor: Auf über
500 Seiten legt er dar, wie er zumGerichtsgutachter wurde und wie er die
Gutachten »anzulegen« gelernt hat.

Dabei frappieren seine Ehrlichkeit und zugleich sein spürbarer Drang,
den Dingen auf den Grund zu gehen.

Er schildert dieAusbildung, die Fragen, die ihndazubeschäftigt haben,
er weist auf die unterschiedliche Gerichtsbarkeit zwischen Deutschland
und Österreich hin, verweist auf die unterschiedlichen Felder der Foren-
sik und stellt freimütig einen Teil seiner Gutachten vor, die im Übrigen
sehr gut nachvollziehbar sind.

Für wen ist dieses Buch geeignet? Zunächst vor allem für Einsteiger,
die sicherlich sehr profitieren werden von der dargestellten Herangehens-
weise an die Thematik. Langsam und differenziert rollt der Autor seine
Gedankenwelt als Psychotherapeut, der jahrzehntelang trainiert hatte,
gerade nicht Stellung zu nehmen und Urteile nicht zu fällen, aus. Als
Gutachter muss er nun Entscheidungen treffen, die für den Patienten so-
wohl positiv als auch negativ ausgehen können, eine neue Berufsrolle auf
dem Hintergrund jahrzehntelanger spezifischer psychotherapeutischer
Beziehungserfahrung.

Dieses Buch ist aber auch für den erfahrenen Gutachter sehr brauch-
bar, da der Autor mit einer gewissen Frische Altvertrautes infrage stellt
und Grundsätzliches aufwirft, mit dem man zwar unter Umständen seit
Langem konfrontiert war und ist, sich jedoch durch den Zeitlauf abge-
schliffen hat. Die Frage nach Schuld etwa oder nach wirklicher Evidenz
von Ereignissen, die es zu beurteilen gilt.
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Darüber hinaus schildert der Autor den Alltag eines Gerichtsgutach-
ters von der Beauftragung über die Herangehensweise, die Gesprächs-
führung mit den Probanden, die formale Struktur der Gutachten, die
Honorarordnung sowie die Kooperation mit den Gerichten. Sehr subjek-
tiv und sehr gut nachvollziehbar!

Wien, am 4. Januar 2016
Univ. Prof. Dr. Alfred Pritz

Vorwort
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Einleitung

Im vorliegenden Buch stelle ich die vielfältigen, oftmals bereichern-
den, teilweise aber verunsichernden, irritierenden und manchmal auch
schmerzhaften Erfahrungen vor, die ich im Zuge meiner Ausbildung zum
Gerichtssachverständigen im Fachgebiet Psychotherapie und innerhalb
der konkreten praktischenTätigkeit in den ersten drei Jahren gemacht ha-
be. Dass auch Psychotherapeuten Sachverständigengutachten verfassen,
sei es im Obsorge- und Pflegschaftsbereich1, im arbeits- und sozialrecht-
lichen Feld oder in der Forensik, ist eine Novität. Nach wie vor sind es
überwiegend psychiatrische und psychologische Gutachter, die von Rich-
tern und Staatsanwälten beauftragt werden, ihre jeweilige Expertise ein-
zubringen. Dass auch Psychotherapeuten bei bestimmten Fragestellungen
aufgrund der Besonderheit ihrer Profession Wesentliches einzubringen
haben, spricht sich in Gerichtskreisen erst allmählich herum; dass wir ei-
ne eigene Form der Diagnostik einzubringen haben, die aus unserer Sicht
tiefliegende, demBewusstsein oftmals nicht zugängliche und gerade daher
besonders wirksame Bereiche der jeweiligen Persönlichkeit zu beschrei-
ben vermag, wird ausführlich erläutert.

Bei diesem für unser Fachgebiet besonderen psychodiagnostischenZu-
gang handelt es sich um die OPD-2-Diagnostik, die sich innerhalb der
letzten Jahreweltweit zu verbreiten scheint; es liegenmittlerweileÜberset-
zungen inmehrere Sprachen vor.OPD-2 eignet sich aus zweiGründen gut

1 »Obsorge« ist ein österreichischer Begriff. In Deutschland sprichtman von »Für-
sorge«, nach dem Schweizer Zivilgesetzbuch im analogen Zusammenhang
von »elterlicher Sorge«.
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für gutachterliche Fragestellungen: Erstens liegen einzelne Itembeschrei-
bungen in manualisierter Form vor, was eine Zuordnung zu bestimmten
diagnostischen Kategorien erleichtert; und zweitens ist die Art der Inter-
viewführung ein guter Mix aus klar strukturierten Vorgaben und einer
dennoch vorhandenen Offenheit für psychodynamische Prozesse, deren
Erfassung ebenso relevant ist. In der Praxiswerden in diagnostisch zentrier-
tenGutachtergesprächenOPD-2-relevanteKriterien ebenso integriertwie
die Auseinandersetzung mit den jeweiligen gutachtenspezifischen Frage-
stellungen.UnserpsychotherapeutischesWissenumBeziehungsgestaltung
macht es uns Psychotherapeuten möglich, diese Gespräche bereits als In-
terventionen zu nutzen. Auch darin, in der interventiven Funktion des psy-
chotherapeutischen Gutachters, liegt ein entscheidendes Spezifikum, das
unseren Zugang von dem von Psychiatern und Psychologen unterscheidet.
Die zentrale Bedeutung der OPD-2 im psychotherapeutischenGutachten
wird im vorliegenden Buch in deutlicherWeise hervorgehoben.2

Der vorliegende Erfahrungsbericht richtet sich daher einerseits an
Juristen – Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte – um sie mit den Be-
sonderheiten des psychotherapeutischen Zugangs vertraut zu machen. Er
richtet sich andererseits auch an Psychotherapeuten, die sich für die gut-
achterliche Tätigkeit interessieren und eine diesbezügliche Ausbildung
anstreben. Der hier bewusst gewählte subjektive Stil meiner Darstellung
soll den Kolleginnen undKollegenmöglichst »hautnah« vermitteln, was
sie in der Tätigkeit als Sachverständiger erwarten wird und wie man mit
den zahlreichen Fallstricken und »Fettnäpfchen«, die diese Tätigkeit un-
weigerlich mit sich bringt, zurande kommen kann. Insofern verstehe ich
diesesWerk, dem eine Chronologie der einzelnen Schritte zugrunde liegt,
als einen »Reiseführer« für jene von uns, die sich aus dem vertrauten,
geschützten psychotherapeutischen Setting herauswagen. Die Anforde-
rungen andieTätigkeit desGerichtssachverständigen sindhoch, die damit
verbundenen Problemstellungen jedoch keineswegs unlösbar.

Ich habe für die Darstellung meiner eigenen »Reise« die Zeitform
der Gegenwart gewählt, um auf diese Weise das Erlebte unmittelbar prä-

2 OPD-2 ist nicht die einzig mögliche Form psychotherapeutischer Diagnostik,
jedoch im deutschen Sprachraum die gegenwärtig wohl verbreitetste und
auch differenzierteste Herangehensweise.

Einleitung
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sent werden zu lassen, getragen von der Hoffnung, den Leser dadurch
unmittelbar berühren zu können. Soweit in diesem Buch personenbe-
zogene Ausdrücke verwendet werden, umfassen sie Frauen und Männer
gleichermaßen. Die maskuline Sprachform möge nicht als Kränkung der
Leserinnen verstanden werden; vielmehr geht es mir um einen möglichst
guten Lesefluss.

Eswerden indiesemBuchvonmir verfasste psychotherapeutischeGut-
achten ebenso dargestellt wie drei Gutachtenserörterungen, die ein Bild
davon zeichnen sollen, was den Psychotherapeuten bei Gericht tatsäch-
lich erwartet. Immer wieder ist zu hören, dass man als Sachverständiger
bei derartigen Gerichtsverhandlungen »zerrissen« wird, was ich aus ei-
gener Erfahrung nicht bestätigen kann. Ich möchte zeigen, wie man mit
solchen, bei nicht wenigen Kollegen gefürchteten Situationen durchaus
umzugehen vermag, wobei ich die Behauptung aufstelle, dass gerade wir
Psychotherapeuten durch unseren geschulten Blick auf Prozesse und For-
men von Beziehungsgestaltungen in besonders differenzierter Art und
Weise mit solch herausfordernden Situationen umzugehen vermögen.

Durch den Umstand, dass ich als Gutachter in Österreich tätig bin,
jedoch auch Psychotherapeuten und Juristen aus Deutschland und der
Schweiz ebenso ansprechenmöchte, habe ichmichbemüht, soweitmir be-
kannt, auf gewisse unterschiedlicheBegrifflichkeiten undSichtweisen auf-
merksam zu machen und sie explizit zu verdeutlichen. Insgesamt schätze
ichmöglicheVerständnisproblemeals eher gering ein, undzwar aus folgen-
dem Grund: Auch wenn der eigene Ausbildungsweg österreichspezifisch
seinmag, so liegt ihmdoch das kontinentaleuropäischeRechtsverständnis
zugrunde, das in seinen Eckpfeilern – wie wir in der Fortbildung lern-
ten – zwischen Portugal und Russland analog zu sehen ist. Ein tatsächlich
relevanterUnterschied ist imVergleich zum angloamerikanischenRechts-
system erkennbar. Die gutachterlichen Zugangsweisen sind demnach in
Deutschland, in der Schweiz und in Österreich durchaus als ähnlich zu
betrachten, auch wenn einzelne Begrifflichkeiten undGesetzesparagrafen
nicht identisch sein mögen. Zu Verwirrung kann beispielsweise führen,
dass deutsche Autoren das, was wir in Österreich »Gutachten« nennen,
als »Befund« bezeichnen – gemeint ist damit die abschließende Inter-
pretation einschließlich der Beantwortung der gerichtlichen Fragen. Ein
anderes Beispiel aus dem forensischen Feld ist der Begriff »Maßregel«;

Einleitung
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in Österreich spricht man analog von »Maßnahme«. Auch wenn sich
hinter der jeweiligen Begriffswahl implizit imDetail bestimmte nationale
Unterschiede manifestieren, überwiegen meiner Ansicht nach ganz über-
wiegend die Gemeinsamkeiten, sodass auch Leser aus Deutschland und
der Schweiz von der Lektüre profitieren können.

In der eigenen Fortbildung haben meine Kollegen und ich konkrete
psychotherapeutischeGutachten schmerzlich vermisst. Zu lesen bekamen
wir Ausschnitte aus psychologischen und psychiatrischen Gutachten. Es
schien mir daher als besonders wichtig, im Rahmen dieses Buches im An-
hang eigeneGutachten vorzustellen, wobeimir folgenderHinweis wichtig
ist: Nach drei Jahren Sachverständigentätigkeit fühle ich mich nach wie
vor eher als Einsteiger in diese Materie und erhebe daher in keiner Weise
den Anspruch, dass die hier vorgestellten Gutachten die Funktion ei-
nes Maßstabes für psychotherapeutische Gutachten innehaben könnten.
Vielmehr mögen sie interessierten Personen eine erste Orientierung und
eine Diskussionsgrundlage vermitteln, das heißt ein erstes Gefühl dafür,
wie man ein psychotherapeutisches Gutachten verfassen könnte, es aber
keinesfalls in dieser Form muss. In weiteren Anhängen wird auf häufig
verwendete Abkürzungen verwiesen; auf Fragen, die einen Einsteiger wie
mich beschäftigt haben, und Antworten, die mir erfahrene Kollegen und
besonders Juristen aus dem Berufsverband der Gerichtssachverständigen
gegeben haben. Ergänzt wird die Darstellung durch einen Überblick über
mir zugängliche sachrelevante Literatur.

Die in diesem Buch dargestellten Bilder stammen allesamt von einem
Mann, den ich in einer Strafanstalt begutachtet habe, und der sie mir
freundlicherweise zur Verfügung stellt. Signiert sind sie mit dem Pseu-
donym »Stoffi«. Die Konfrontation mit dem forensischen Feld hat sehr
widersprüchliche Gefühle in mir ausgelöst. Die bildnerischenDarstellun-
generlaubenmeinerAnsichtnacheinbesseresGefühl fürdieBesonderheit
des forensischen Bereiches, als es durch verbale Beschreibungen ausdrück-
bar wäre. Sie bleiben daher unkommentiert. Ich möchte dem Künstler an
dieser Stelle ausdrücklich danken.

Es wäre unmöglich gewesen, in das gutachterliche Arbeitsfeld hinein-
zuwachsen und dort tätig zu sein, wennmir nicht eine Reihe von Personen
in teils beträchtlichem Ausmaß geholfen hätte und weiterhin zur Verfü-
gung steht. Ihnen allen bin ich zu tiefem Dank verpflichtet. Die Eigenart
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des Berufsfeldes hatmich dazu bewogen, keineDanksagung im gewöhnli-
chen Sinn unter Nennung der einzelnen Namen zu verfassen, wie es sonst
üblich ist. Ich weiß nämlich definitiv, dass einige meiner Helfer nament-
lich nicht genannt werden wollen.

In manchen Momenten des Schreibens befiel mich die Fantasie, dass
eine solche persönliche Darstellung ein weiteres Fettnäpfchen sein könn-
te, indem ich möglicher Kritik Tür und Tor öffne. Beispielsweise könnte
mir der subjektive Stil des Textes den Vorwurf der Selbstverliebtheit ein-
tragen. In der Tat muss ich eingestehen, dass die Niederschrift einzelner
Kapitel durchaus einenVersuch darstellte, die bis dahin ungeordnete Viel-
falt der Erlebnisse undEindrücke innerhalb der letzten fünf Jahre fürmich
innerlich zu gliedern und damit auch das Erlebte bewältigbar zu machen.
Im Vordergrund steht für mich jedoch der Versuch, dem psychothera-
peutischen Leser durch die Schilderung meiner Eindrücke unmittelbar
zu verdeutlichen, wie sich die praktische Tätigkeit als Gerichtsgutachter
anfühlt, und dem juristischen Leser darzulegen, wie ein Psychothera-
peut – in einzelnen Aspekten seiner Herangehensweise wohl anders als
ein Psychiater oder ein Psychologe – »tickt« und den Prozess der Gut-
achtenserstattung gestaltet.MeineHoffnung ist es,mit diesemBuch einen
kleinen Beitrag zu leisten, um den Dialog zwischen den beiden Professio-
nen zu erleichtern.

Neu-Oberhausen, im September 2016
Peter Geißler
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